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Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachstehend haben wir für Sie wieder aktuelle Informationen aus dem Wirtschafts-, Arbeits- und allg. Zivilrecht 
aufgearbeitet. Für Fragen im Zusammenhang mit den dargestellten Informationen, Neuregelungen und aktuellen 
Urteilen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine 
Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

Keine Quarantäne-Erstattungen für Ungeimpfte seit November 2021 

Für Arbeitnehmer besteht normalerweise ein Anspruch auf eine Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz, 
wenn sie unter einer behördlich angeordneten Quarantäne stehen und deswegen nicht arbeiten dürfen. Für die 
Dauer der Quarantäne zahlt der Arbeitgeber normalerweise das Gehalt zunächst weiter und holt es sich 
anschließend auf Antrag von der zuständigen Behörde zurück. 

Am 22.09.2021 beschlossen die Gesundheitsminister der Länder zusammen mit dem Bundesgesundheitsminister, 
dass Beschäftigte, die eine Quarantäne durch eine Impfung vermeiden könnten und dies nicht nutzen, seit 
November 2021 keinen Anspruch mehr auf eine „Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz“ haben. 

Die neue Regelung umfasst allerdings 2 Ausnahmen. So bekommen Arbeitnehmer, die sich aus medizinischen 
Gründen nicht impfen lassen und dies über ein entsprechendes Attest nachweisen können, sowie Arbeitnehmer, 
die zu einem Personenkreis gehören, für den es bis zu 8 Wochen vor der Quarantäne keine öffentliche 
Impfempfehlung gab, weiterhin eine Lohnfortzahlung. 

Bitte beachten Sie! Von dieser Regelung ist die „Lohnfortzahlung im Krankheitsfall“ nicht betroffen. Erkrankt ein 
ungeimpfter Arbeitnehmer an Covid-19, hat er weiterhin Anspruch auf Entgeltfortzahlung und Krankengeld. 

Erschütterung des Beweiswertes einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

Kündigt ein Arbeitnehmer sein Arbeitsverhältnis und wird er am Tag der Kündigung arbeitsunfähig 
krankgeschrieben, kann dies den Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU-Bescheinigung) 
insbesondere dann erschüttern, wenn die bescheinigte Arbeitsunfähigkeit (AU) passgenau die Dauer der 
Kündigungsfrist umfasst.  

Dieser Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 08.09.2021 lag der nachfolgende Sachverhalt zugrunde: Eine 
Arbeitnehmerin kündigte am 08.02.2019 zum 22.02.2021 und legte ihrem Arbeitgeber eine auf den 08.02.2019 
datierte AU-Bescheinigung vor. Der Arbeitgeber verweigerte die Entgeltfortzahlung mit der Begründung, dass der 
Beweiswert der Bescheinigung erschüttert sei, weil diese genau die Restlaufzeit des Arbeitsverhältnisses nach der 
Eigenkündigung der Arbeitnehmerin abdecke. Diese hat demgegenüber geltend gemacht, sie sei ordnungsgemäß 
krankgeschrieben gewesen und habe vor einem Burnout gestanden.  



Eine AU-Bescheinigung ist das gesetzlich vorgesehene Beweismittel für das Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit. 
Dessen Beweiswert kann der Arbeitgeber erschüttern, wenn er tatsächliche Umstände darlegt und ggf. beweist, 
die Anlass zu ernsthaften Zweifeln an der AU geben. Gelingt das dem Arbeitgeber, muss der Arbeitnehmer 
substantiiert darlegen und beweisen, dass er arbeitsunfähig war. Die Koinzidenz zwischen der Kündigung vom 
08.02. zum 22.02.2019 und der am 08.02. bis zum 22.02.2019 bescheinigten Arbeitsunfähigkeit begründet einen 
ernsthaften Zweifel an der bescheinigten AU.  

Keine Miet- und Pachtminderung bei coronabedingter Gaststättenschließung 

Die in der hessischen Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus angeordneten Beschränkungen für 
Einzelhandelsgeschäfte und Gaststätten begründen weder einen zu Minderung berechtigenden Mangel der 
Räumlichkeiten noch führen sie zur Unmöglichkeit der vom Vermieter oder Verpächter geschuldeten Leistung. Dies 
entschieden die Richter des Oberlandesgerichts Frankfurt a. M. (OLG) in 2 Urteilen am 17.09.2021. 

Der Vermieter schuldete allein die Möglichkeit, in den überlassenen Räumen einen Geschäftsbetrieb mit dem 
konkret vereinbarten Zweck führen zu können. Er schuldete dagegen nicht die Überlassung des Betriebs selbst. 
Das sog. Verwendungsrisiko trägt vielmehr der Mieter. Dem Vermieter war die von ihm geschuldete Leistung auch 
nicht unmöglich geworden. Er konnte weiterhin die Räumlichkeiten in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch 
geeigneten Zustand überlassen. 

Nach Auffassung des OLG rechtfertigen die pandemiebedingten allgemeinen hoheitlichen Maßnahmen auch keine 
außerordentliche Kündigung. Sie betreffen das Verwendungsrisiko des Pächters, nicht aber die 
Gebrauchsgewährungspflicht der Verpächter. 

Betriebsrisiko und Lockdown 

In einem vom Bundesarbeitsgericht am 13.10.2021 entschiedenen Fall durfte ein Geschäft aufgrund der 
„Allgemeinverfügung über das Verbot von Veranstaltungen, Zusammenkünften und der Öffnung bestimmter 
Betriebe zur Eindämmung des Corona-Virus“ der Freien Hansestadt Bremen nicht öffnen. 

Eine als Minijobberin beschäftigte Arbeitnehmerin konnte daher nicht arbeiten und erhielt auch keine Vergütung. 
Sie war der Auffassung, dass die Schließung des Betriebs aufgrund behördlicher Anordnung ein Fall des vom 
Arbeitgeber zu tragenden Betriebsrisikos ist und sie daher einen Lohnanspruch hat. 

Muss der Arbeitgeber seinen Betrieb aufgrund eines staatlich verfügten allgemeinen „Lockdowns“ zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie vorübergehend schließen, trägt er nicht das Risiko des Arbeitsausfalls und ist nicht 
verpflichtet, den Beschäftigten Vergütung unter dem Gesichtspunkt des Annahmeverzugs zu zahlen. 

Die Unmöglichkeit der Arbeitsleistung ist vielmehr Folge eines hoheitlichen Eingriffs zur Bekämpfung einer die 
Gesellschaft insgesamt treffenden Gefahrenlage. Es ist Sache des Staates, gegebenenfalls für einen adäquaten 
Ausgleich der den Beschäftigten durch den hoheitlichen Eingriff entstehenden finanziellen Nachteile zu sorgen. 

Steuerfreie (Corona-)Sonderzahlungen an Arbeitnehmer bis 31.03.2022 verlängert 

Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung von 
Kapitalertragsteuer wurde die Zahlungsfrist für die Steuerbefreiung von Corona-Sonderzahlungen bis zum 
31.03.2022 verlängert. Im Jahressteuergesetz 2020 war zuvor bereits eine Verlängerung bis Juni 2021 beschlossen 
(ursprünglich 31.12.2020). 

Arbeitgeber haben dadurch die Möglichkeit, ihren Beschäftigten Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag 
von 1.500 € steuer- und sozialversicherungsfrei auszuzahlen oder als Sachleistungen zu gewähren. Voraussetzung 
dafür ist jedoch u. a., dass die Beihilfen und Unterstützungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
geleistet und die steuerfreien Leistungen im Lohnkonto aufgezeichnet werden. 

Bitte beachten Sie! Die jetzige Fristverlängerung erweitert nur den Zeitraum, in dem der Betrag gewährt werden 
kann. Sie führt nicht dazu, dass die 1.500 € mehrfach steuerfrei ausgezahlt werden könnten. 1.500 € ist die 
Höchstsumme für den ganzen Zeitraum, nicht für das Kalenderjahr. Wurden also in 2020 z. B. 500 € ausbezahlt, 
können in 2021 bzw. bis 31.3.2022 noch weitere 1.000 € geleistet werden. Die Auszahlung kann auch pro 
Dienstverhältnis erfolgen. Arbeitet z. B. ein Mini-Jobber bei 2 Arbeitgebern, könnte er die Sonderzahlung von jedem 
Arbeitgeber erhalten. 



Elektronische Krankmeldung ab 01.07.2022 

Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) soll ab Juli 2022 den „Krankenschein“ auf Papier 
ersetzen. Arbeitgeber müssen dann die Daten von der Krankenkasse anfordern, die sie wiederum aufgrund der 
Mitteilung des Arztes erhält. Die inoffizielle Bezeichnung ist dabei etwas missverständlich: Denn eine 
krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit müssen Arbeitnehmer weiterhin ihrem Arbeitgeber pünktlich mitteilen. Damit 
entfällt für sie aber die Übergabe des gelben Zettels. 

Neuer Mindestlohn ab 01.01.2022 

Die Mindestlohnkommission empfahl am 01.07.2020 eine gesetzliche Anpassung des Mindestlohns in mehreren 
Stufen. Daraufhin wurde dieser ab dem 01.01.2021 von 9,35 € brutto auf 9,50 € angehoben. Zum 1.7.2021 erfolgte 
eine weitere Erhöhung auf 9,60 €. Die nächsten Anpassungen erfolgen dann zum 01.01.2022 auf 9,82 € und ab 
dem 01.07.2022 auf 10,45 €. 

Der gesetzliche Mindestlohn gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über 18 Jahre. Unter bestimmten 
Voraussetzungen haben auch Praktikantinnen und Praktikanten Anspruch auf Mindestlohn. Ausgenommen vom 
Erhalt des Mindestlohns sind z. B. Auszubildende, ehrenamtlich Tätige oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 
einer Maßnahme der Arbeitsförderung. 

Bitte beachten Sie! Arbeitgeber sind verpflichtet, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit von „bestimmten 
Arbeitnehmern“ spätestens bis zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages 
aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen mindestens 2 Jahre aufzubewahren. Das gilt auch für Entleiher, denen 
ein Verleiher Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung überlässt und für geringfügig Beschäftigte. 

Anmerkung: Bei Verträgen mit Minijobbern muss überprüft werden, ob durch den Mindestlohn die 
Geringfügigkeitsgrenze von 450 € pro Monat überschritten wird. 

Beispiel: Ein Unternehmen beschäftigte einen Minijobber im Jahr 2021 zum Mindestlohn für 47 Stunden im Monat. 
Daraus ergibt sich folgendes Entgelt im Jahr 
Mindestlohngrenze 01.01.2021 - 30.06.2021 = 9,50 €. 
Verdienst: 47 Stunden x 9,50 € x 6 Monate =     2.679,00 € 
Mindestlohngrenzen 01.07.2021 - 31.12.2021 = 9,60 €. 
Verdienst: 47 Stunden x 9,60 x 6 Monate =     2.707,20 € 
Gesamtverdienst:     5.386,20 € 

Bei einer Entgeltgrenze in Höhe von (450 € x 12 Monat =) 5.400 € im Jahr blieb im Jahr 2021 die Minijob-Lohngrenze 
noch unterschritten. Ab 2022 erhöht sich der Mindestlohn wie folgt: 
Mindestlohngrenze 01.01.2021 - 30.06.2022 = 9,82 € 
Verdienst: 47 Stunden x 9,82 € x 6 Monate =    2.769,24 € 
Mindestlohngrenze 01.07.2022 - 31.12.2022 = 10,45 € 
Verdienst: 47 Stunden x 10,45 € x 6 Monate =     2,946,90 € 
Gesamtverdienst:     5.716,14 € 

Anmerkung: Der ab dem 01.01.2022 geltende neue Mindestlohn hat zur Folge, dass die Entgeltgrenze überschritten 
würde, denn das Jahresentgelt liegt dann bei gleicher Stundenzahl bei 5.716,14 €. Das Arbeitsverhältnis würde 
entsprechend sozialversicherungspflichtig. 

Neue Regelungen bei Kaufverträgen ab 01.01.2022 

Im Kaufrecht kommt es zu den entscheidendsten Änderungen seit 20 Jahren. Sie bringen insbesondere neue 
Warenbegriffe und ändern entscheidend die Voraussetzungen die eine Annahme eines Mangels begründen. Das 
neue Kaufrecht gilt für alle ab Januar 2022 abgeschlossenen Kaufverträge. 

Neuer Mangelbegriff 

Hat ein gekaufter Gegenstand einen Mangel, kann ein Käufer regelmäßig Gewährleistungsrechte gegenüber dem 
Verkäufer geltend machen. Bei der Feststellung eines Mangels standen dabei bisher Vereinbarungen zwischen 
Käufer und Verkäufer im Vordergrund. Nur wenn sie fehlten, kam es darauf an, dass sich der gekaufte Gegenstand 
für seine gewöhnliche Verwendung eignet.  



Künftig sind diese subjektiven wie objektiven Gesichtspunkte für die Annahme eines Mangels gleich entscheidend. 
Objektiv entscheidend ist, dass ein gekaufter Gegenstand die branchenüblichen Erwartungen erfüllt. 
Beschaffenheitsvereinbarungen entscheiden damit grundsätzlich nicht mehr allein darüber, ob ein Mangel vorliegt 
oder nicht. Für abweichende Vereinbarungen mit Käufern gelten jedenfalls hohe Anforderungen, damit diese einen 
Mangel wirksam ausschließen. Besonders bei minderwertigen Produkten droht künftig eher die Annahme eines 
Mangels. 

Neben den subjektiven und objektiven Anforderungen ist bei zu montierenden Sachen für die Mangelfreiheit 
entscheidend, dass sie den Montageanforderungen entspricht. Damit kann auch die unsachgemäße Montage einen 
Mangel bedeuten. Nicht der Fall ist das, wenn diese weder am Verkäufer noch an einer von ihm übergebenen 
Anleitung liegt. Im Übrigen muss ein Produkt nun auch vorher zur Verfügung gestellten Mustern entsprechen. So 
können beispielsweise Farb- oder Funktionsabweichungen ebenfalls einen Mangel darstellen. Der den Sachmangel 
regelnde § 434 BGB wird durch die Änderungen wesentlich länger und die Gerichte sehr wahrscheinlich 
beschäftigen. 

Zu beachten ist nicht zuletzt: Der neue Mangelbegriff gilt für Kaufverträge zwischen Verbrauchern (C2C) sowie 
zwischen Unternehmern (B2B) wie auch zwischen Unternehmern und Verbrauchern (B2C). 

Beweislastumkehr für anfängliche Mängel erst nach einem Jahr 

Bisher mussten Verbraucher beim Kauf einer mangelhaften Sache, die sie vor mehr als sechs Monaten erhalten 
haben, beweisen, dass diese von Anfang einen Mangel hatte. Manche Verkäufer verweigern mit Verweis darauf 
gerne die Gewährleistung. Ab 2022 gilt diese Beweislastumkehr statt nach sechs Monaten jedoch erst nach einem 
Jahr. Solange müssen Verkäufer dann beweisen, dass der Mangel nicht bereits bestand, als der Käufer die Sache 
erhalten hat. 

Neue digitale Warenbegriffe 

Mit dem neuen Jahr kennt das Kaufrecht zudem sogenannte Waren mit digitalen Elementen. Dabei handelt es sich 
um mit digitalen Inhalten oder digitalen Dienstleistungen verknüpfte Produkte, ohne die diese nicht funktionieren. 
Beispiele dafür sind Smartphones, smarte Fernseher, Saugroboter, aber auch Fahrzeuge mit digitalen Funktionen 
wie etwa zur Navigation. 

Neu sind zudem sogenannte digitale Produkte. Bei ihnen stehen digitale Inhalte oder digitale Dienstleistungen im 
Mittelpunkt. Beispiele für digitale Inhalte sind Softwareanwendungen, Multimediadateien oder auch eBooks. Digitale 
Dienstleistungen können unter anderem Cloud-Computing-Angebote, Streaming-, Social-Media- oder 
Messengerdienste darstellen. 

Mit Blick auf die Mangelfreiheit spielt bei ihnen eine neue Pflicht zur Aktualisierung eine besondere Rolle. Verkäufer 
müssen dafür sorgen, dass die digitalen Angebote funktionieren und sicher sind. Wie diese Update-Pflicht zu 
erfüllen ist und wie lange sie konkret gilt, hat der Gesetzgeber jedoch offen gelassen. Orientieren soll sie sich unter 
anderem an Art und Funktion des Produkts und seiner üblichen Verwendungsdauer. Fest steht jedenfalls, dass 
gewerbliche Verkäufer ihre nichtgewerblichen Kunden über die Aktualisierungen informieren müssen. 

Abweichende Gewährleistungsfrist 

Die bisherige Gewährleistungsfrist beim Kauf neuer Produkte von zwei Jahren bleibt zwar grundsätzlich 
unverändert. Allerdings kann das erstmalige Auftreten eines Mangels sie für vier Monate unterbrechen. Immerhin 
zwei Monate sind es, nachdem ein Käufer eine Sache von einer Reparatur zurückerhalten hat. Insoweit verlängert 
sich die Gewährleistungsfrist und kann gegebenenfalls länger als zwei Jahre dauern. Für digitale Elemente und die 
Verletzung der Aktualisierungspflicht gelten zudem weitere Verjährungsregeln. 

Ein- und Ausbaukosten trotz Kenntnis 

Muss ein mangelhaftes Gerät zur Reparatur oder zum Austausch ein- und ausgebaut werden, entstehen 
zusätzliche Kosten. Diese Kosten trägt der Käufer künftig nur noch, wenn der Mangel vor dem Einbau oder der 
Anbringung des gekauften Gegenstands offenbar wurde. Auf seine vorherige Kenntnis kommt es nicht mehr dafür 
an. 

Herkunftsnachweis bei Bar-Einzahlungen über 10.000 € 

Bei Bar-Einzahlungen von mehr als 10.000 € bei der Hausbank muss ein Nachweis über die Herkunft der Summe 
möglich sein. Bei einer anderen Bank als der Hausbank gilt die Regelung schon ab 2.500 €. Das gilt auch, wenn 
die Einzahlung gestückelt vorgenommen und dabei der Betrag von 10.000 € bzw. 2.500 € insgesamt überschritten 
wird. Darunter fallen beispielsweise auch der Kauf von Edelmetallen wie Gold oder der Währungsumtausch. Bei 
regelmäßigen Einzahlungen geht die Bank nicht von einer gestückelten Einzahlung aus und verzichtet auf den 
Herkunftsnachweis. Allerdings wird technisch geprüft, ob sog. „Smurfing“ vorliegt.  



Dabei sollen Beträge, indem sie gestückelt eingezahlt werden, kleiner wirken als sie sind. Kann kein 
Herkunftsnachweis erbracht werden, muss die Bank das Geschäft unter Umständen ablehnen. 

Zum Nachweis der Herkunft dienen laut der Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin z. B.: 
•    aktueller Kontoauszug bzgl. eines Kontos des Kunden bei einer anderen Bank oder Sparkasse,  
     aus dem die Barauszahlung hervorgeht 
•    Quittungen von Barauszahlungen einer anderen Bank oder Sparkasse 
•    Sparbuch des Kunden, aus dem die Barauszahlung hervorgeht 
•    Verkaufs- und Rechnungsbelege (z. B. Belege zum Auto- oder Edelmetallverkauf) 
•    Quittungen über Sortengeschäfte 
•    letztwillige Verfügung, Testament, Erbschein oder ähnliche Erbnachweise 
•    Schenkungsverträge oder Schenkungsanzeigen 

Geschäftskunden sind i. d. R. nicht zur Erbringung eines Herkunftsnachweises verpflichtet, da sie häufiger größere 
Geldbeträge in bar bei der Bank einzahlen. Ein Nachweis kann nur nötig werden, wenn die Bartransaktion 
wesentlich vom übrigen Einzahlungsverhalten abweicht. 

Verzugszins / Basiszins 

Verzugszinssatz ab 1.1.2002: (§ 288 BGB) Basiszinssatz nach § 247 Abs. 1 BGB 
maßgeblich für die Berechnung von Verzugszinsen: 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5-%-Punkte seit 01.07.2021 = 0,88 % 

01.01.2021 - 30.06.2021 - 0,88 % 
01.07.2020 - 31.12.2020 - 0,88 %  

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 01.01.2020 - 30.06.2020 - 0,88 %  
(abgeschlossen bis 28.7.2014):  01.07.2019 - 31.12.2019 - 0,88 %  
Basiszinssatz + 8-%-Punkte 01.01.2019 - 30.06.2019 - 0,88 %  

01.07.2018 - 31.12.2018 - 0,88 %  
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 01.01.2018 - 30.06.2018 - 0,88 %  
(abgeschlossen ab 29.7.2014): 01.07.2017 - 31.12.2017 - 0,88 %  
Basiszinssatz + 9-%-Punkte 01.01.2017 - 30.06.2017 - 0,88 % 
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbraucherpreisindex 

Verbraucherpreisindex (2015 = 100) 

2021
110,7  Oktober 
110,1  September 
110,1  August 
110,1  Juli 

109,1  Juni 
108,7  Mai 
108,2  April 
107,5  März 
107,0  Februar 

106,3  Januar 

2020
105,5  Dezember 
105,0  November 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreise 

Thomas Staib Heike Diehl-Staib

Rechtsanwalt Rechtsanwältin 
Fachanwalt für Arbeitsrecht hds@staib-partner.de 
tst@staib-partner.de 

Sofern Sie unsere Mandanteninformation künftig nicht mehr erhalten wollen, teilen Sie uns dies gerne  
per E-Mail: kanzlei@staib-partner.de - Telefax: 07231/933620 - oder Telefon: 07231/933600 - mit. 


